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 Grunddaten des Kindes 

Wie heißt Ihr Kind? •Wann ist Ihr Kind geboren?  

Welche Kindertageseinrichtung (Kita) besucht Ihr Kind?  
Ab oder seit wann besucht Ihr Kind die Kita?  
Wie viele Stunden in der Woche besucht Ihr Kind die Kita? 

Lebt das Kind mit beiden Eltern zusammen?  
Lebt es bei der Mutter oder dem Vater?  
Lebt das Kind bei Pflegeeltern? 

 Grunddaten der Eltern/Personensorgeberechtigte* 

*Personensorgeberechtigt ist, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person 
die Personensorge für das Kind zusteht. In der Regel sind das die Eltern. Es können 
aber auch ein Elternteil allein, Adoptiveltern oder ein Vormund sein. 

Angaben zum ersten Elternteil:  
Wie heißen Sie? 
Wo wohnen Sie? 
Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse?  

Angaben zum zweiten Elternteil: wie bei 4 
 

Eine Person muss als Zahler*in benannt werden. Diese Person ist 
verantwortlich für die Zahlung der Kita-Beiträge. 
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Angaben zur Haushaltsgemeinschaft* 

*Eine Haushaltsgemeinschaft zwischen Verwandten oder Verschwägerten besteht, 
wenn diese zusammenleben und finanziell gemeinsam wirtschaften. Das bedeutet 
dann, dass ihr Einkommen berücksichtigt wird. 

Wer wohnt in Ihrem Haushalt? – Bitte nennen Sie alle Personen 

Wie heißen die Personen in Ihrem Haushalt?  
Sind sie männlich oder weiblich?  
Wann sind sie geboren?  
Wie sind die Personen mit dem Kita-Kind verwandt (z.B. Mutter, Vater, Oma, Opa, 
Onkel, Tante,…)? Welche Staatsangehörigkeit haben die Personen in Ihrem 
Haushalt?  

 

 Angaben zu Geschwisterkindern* 

*Geschwister sind Kinder gleicher Eltern, also Bruder und Schwester 

Wenn Sie mehrere Kinder haben, die eine Kita besuchen, kann dies zu einer 
Ermäßigung des Kita-Beitrages führen. Bitte tragen Sie daher ein, welche Ihrer Kinder 
eine Kita besuchen. 

Angaben zu Ihrem zweiten Kind (Bruder oder Schwester), das eine Kita 
besucht 

Wie heißt das Kind? 
Wann ist es geboren? 
In welche Kita geht es? 
Seit wann geht es in diese Kita? 
Wie viele Stunden in der Woche geht das Kind in die Kita 

Angaben zu Ihrem dritten Kind (Bruder oder Schwester), das ein Kita besucht 

wie bei 7 

Angaben zu Ihrem vierten Kind (Bruder oder Schwester), das ein Kita besucht  

wie bei 7 

Wenn Sie mehr als vier Kinder haben, die in eine Kita gehen, machen Sie 
bitte weitere Angaben auf einem extra Blatt. 
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Angaben zum Einkommen der Personensorgeberechtigten* 

Wie viel Geld haben Sie und Ihre Familie? 

Auf den folgenden Seiten geht es darum, Ihr Einkommen zu ermitteln. Nach der Höhe 
Ihres Einkommens richtet sich der Beitrag, den Sie für die Betreuung Ihres Kindes in 
einer Kita zahlen. 

Sie wollen freiwillig den Höchstsatz zahlen? Dann brauchen Sie keine weiteren 
Unterlagen einreichen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie bereits 
wissen, dass aufgrund der Höhe Ihres Einkommens der Höchstbeitrag 
festgesetzt wird. 

Für welchen Zeitraum geben Sie Ihr Einkommen an? Normalerweise ist hier 
das vorletzten Kalenderjahr anzukreuzen. Nur, wenn sich Ihr Einkommen 
seitdem geändert hat, wählen Sie bitte einen anderen Zeitraum. 

 
Geben Sie bitte Ihr Bruttoeinkommen an. Sie finden es auf dem 
Einkommenssteuerbescheid für das Jahr 2017 beziehungsweise 2018. 

 
 

Sollte Ihnen für den gewählten Zeitraum noch kein 
Einkommenssteuerbescheid vorliegen, machen Sie bitte hier genaue Angaben. 

Erwerbseinkommen ist durch Arbeit verdientes Geld. Gemeint ist hier 
insbesondere Einkommen aus einer nichtselbständigen Tätigkeit oder einer 
geringfügigen Beschäftigung (z.B. Minijob). 

Engeltersatzleistungen ist Geld, das Sie anstelle ihres Lohns oder Gehalts 
bekommen (z. B. Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Kurzarbeitergeld, oder 
Krankengeld). 

Hierzu gehört zum Beispiel das Vermieten/Verpachten von Grundstücken, 
Gebäuden und Gebäudeteilen (Wohnung) oder auch Computeranlagen. 

*Personensorgeberechtigt ist, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen 
Person die Personensorge für das Kind zusteht. In der Regel sind das die Eltern. 
Es können aber auch ein Elternteil allein, Adoptiveltern oder ein Vormund sein. 

Wenn Sie mit dem Kind allein leben, kann die zweite Spalte leer bleiben. 
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Werbungskosten 

Hier müssen Sie nur dann Angaben machen, wenn Ihnen für den gewählten Zeitraum 
noch kein Einkommenssteuerbescheid vorliegt. 

Fahrtkosten zur Arbeit, Versicherungen oder Beiträge zu Berufsverbänden 
können unter Umständen vom Einkommen abgezogen werden. Geben Sie 
diese Ausgaben daher bitte hier an. 

 

Einkünfte aus Sozialleistungsbezug 

Falls Sie Sozialleistungen beziehen, geben Sie das bitte hier an. Das gilt auch, 
wenn Sie zusätzlich zu Ihrem Einkommen ergänzenden Leistungen erhalten 
(z.B. „Aufstocker“).  

Vergessen Sie nicht Kopien der aktuellen Bescheide und des Bremen Passes 
mitzuschicken. 

Einkünfte der Kinder 

Unter Umständen zählt auch das Einkommen Ihrer Kinder zum 
Familieneinkommen zählen. Geben Sie dieses daher bitte hier an. 
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